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Diskriminierungsverbot
Aufgrund des Personenfreizügigkeitsab-
kommens (Art. 2 FZA und Art. 9 Abs. 1 
Anhang I zum FZA) dürfen Arbeitnehmer, 
die einem Vertragsstaat des FZA angehören, 
in einem anderen Vertragsstaat nicht auf-
grund ihrer Nationalität anders behandelt 
werden als Inländer.

Werden nur die Löhne der Arbeitneh-
mer mit Wohnsitz im Ausland angepasst, 
kann zur Rechtfertigung angeführt werden, 
dass die betroffenen Mitarbeiter durch den 
aktuellen Kurs bei gleichbleibenden Le-
benshaltungskosten in ihrem Wohnsitzland 
über eine erhöhte Kaufkraft verfügen. Die 
Wahl des Umrechnungskurses dürfte für 
die Beurteilung der Diskriminierung des-
halb von Bedeutung sein. Ein Kurs entspre-
chend der Kaufkraftparität ist sicher weni-
ger umstritten als ein weit tieferer Kurs.

Damit die Massnahme für den Arbeit-
nehmer weniger einschneidend ist, kann 
auch nur ein Teil des Lohnes an den Euro 
gebunden und zusätzlich eine Befristung 
der Lohnanpassung bestimmt werden. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Bestimmung 
einer Unter- und einer Obergrenze des 
Wechselkurses, welche für eine befristete 
Zeitdauer eine Umrechnung des Gehalts 
auslösen. Dadurch wird der Mitarbeiter 
sowohl verlust- als auch gewinnbeteiligt. 
Je nach Ausgestaltung des Umrechnungs-
schlüssels kann eventuell das Risiko einer 
Diskriminierung ausgeschaltet werden. 
Letztlich wird dies im Streitfall aber ein 
Gericht beurteilen müssen.

Überzeugungsarbeit�für��
den�Arbeitgeber�
Bestehende Arbeitsverträge können nur mit 
der Zustimmung der Mitarbeiter abgeän-
dert werden. Deshalb ist es unerlässlich, die 
Angestellten offen über die aktuelle Situati-
on im Betrieb zu informieren und zur Soli-
darität aufzurufen. 

Kann eine einvernehmliche Vertragsan-
passung durchgeführt werden, kommt der 
Arbeitgeber schneller zum Ziel. Stimmt 
der Arbeitnehmer der Lohnanpassung nicht 
zu, bleibt dem Arbeitgeber der Weg der 
Änderungskündigung. Dem Mitarbeiter 
wird gekündigt und gleichzeitig ein neuer, 
abgeänderter Vertrag angeboten. Wird mit 
der angebotenen Vertragsänderung eine un-
billige oder sachlich nicht gerechtfertigte 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
eingeführt, die sich nicht betrieblich oder 
marktbedingt rechtfertigen lässt, ist die Än-
derungskündigung missbräuchlich. Ebenso 
missbräuchlich ist eine Änderungskündi-
gung, mit der die Ansprüche aus dem lau-
fenden Vertrag nicht eingehalten werden. 
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der 
neue Vertrag über den Weg der Änderungs-
kündigung bereits vor Ablauf der Kündi-
gungsfrist wirksam werden soll.

Ist eine bestimmte Anzahl der Arbeit-
nehmer von den Änderungskündigungen 
betroffen, müssen zudem die Regeln der 
Massenentlassung berücksichtigt werden. 
Insbesondere sind die Arbeitnehmer zwin-
gend zu konsultieren und das zuständige 
Arbeitsamt zu informieren. 

 

Deflation?
Die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) legte am denkwürdigen 6. Sep-
tember ein Wechselkursziel von mindes-
tens 1.20 CHF pro Euro fest. Bereits  
wenige Minuten später sprang der Kurs 
auf eben diesen Wert. Ob dies aufgrund 
des eher dürftigen Communiqués ge-
schah, lässt sich noch nicht sagen. Fakt 
ist aber, dass die Kommunikation Erfolg 
zeigte. Wie lange sie diesen harten Weg 
gehen kann, wird sich weisen. Die Kauf-
kraftparität von 1.40 CHF werden wir 
wohl noch länger nicht erreichen. 

Interessant ist die Begründung dieser 
Intervention. Natürlich, die Exportun-
ternehmen und die Tourismuswirtschaft 
sollen Erleichterungen spüren. Zu lesen 
war aber auch, dass «Deflation» ver-
hindert werden soll. Deflation? Unter 
Deflation wird «ein allgemeiner, signi-
fikanter und anhaltender Rückgang des 
Preisniveaus für Waren und Dienstleis-
tungen» verstanden.

Wäre das nicht attraktiv? Für Kon-
sumenten sind tiefere Preise solange 
interessant, als die Löhne nicht ebenfalls 
sinken oder zu einer Abschaffung von 
Arbeitsplätzen führen. Doch genau dies 
drohte zu geschehen. Die SNB machte 
somit genau das, was sie vom Gesetz  
her zu tun hat: Sie sorgt unter Beach-
tung der Konjunktur für Preisstabilität. 
Ob mit oder ohne Wechselkursziel spielt  
dabei keine Rolle. Hauptsache, die 
Geldpolitik wirkt!
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